
    

 
 
 
 

Beratungsergebnis zu Vorlage Nr. 16/007/2018 
 
 

 Kreisausschuss am 28.05.2018 
 

Zu Punkt 7: Interkommunale Zusammenarbeit bei Aufgaben des telefonischen 
Bürgerservices - Abschluss einer öffentlich-rechtlichen 
Vereinbarung mit der Stadt Ratingen 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, mit der Stadt Ratingen eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung nach 
dem Gesetz über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW) über die Durchführung der 
Aufgaben des telefonischen Bürgerservices (Anlage 1) abzuschließen. Ziel ist es, den Service auf den 
„Kreis Mettmann Info-Service“ zu übertragen.  
 
Die Stadt Ratingen erstattet für diese Leistung die Personalkosten der Vergütungsgruppe EG 6 Stufe 
2 TVöD. 
 

  
Abstimmungsergebnis: einstimmig angenommen 
 
 
 

 Kreistag am 28.05.2018 
 

Zu Punkt 9: Interkommunale Zusammenarbeit bei Aufgaben des telefonischen 
Bürgerservices - Abschluss einer öffentlich-rechtlichen 
Vereinbarung mit der Stadt Ratingen 

 
Auf Nachfrage von KA Küchler erklärt Landrat Hendele, dass es sich um zwei unbefristete 
Teilzeitstellen handle.  
 
Es folgt die Abstimmung über folgenden  

 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, mit der Stadt Ratingen eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung nach 
dem Gesetz über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW) über die Durchführung der 
Aufgaben des telefonischen Bürgerservices (Anlage 1) abzuschließen. Ziel ist es, den Service auf den 
„Kreis Mettmann Info-Service“ zu übertragen.  
 
Die Stadt Ratingen erstattet für diese Leistung die Personalkosten der Vergütungsgruppe EG 6 Stufe 
2 TVöD. 
 

  
Abstimmungsergebnis: einstimmig angenommen 
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